
Leitfaden der Generalstaatsanwaltschaften Koblenz 
und Zweibrücken 
 
 

Antisemitische Straftaten erkennen 
 
 
1. Vorwort 
 
Der Bericht der 2. Unabhängigen Expertenkommission Antisemitismus des BMI sieht 
die Bekämpfung des Antisemitismus als eine Daueraufgabe von Politik und 
Gesellschaft. Die Strafverfolgungsbehörden sind dazu aufgerufen, hieran 
mitzuarbeiten und antisemitische Straftaten nachdrücklich zu verfolgen. 
Voraussetzung einer effektiven Strafverfolgung ist aber das Erkennen der 
handlungsleitenden Motive einschlägiger Straftaten. Ziel dieses Leitfadens, in dessen 
Entstehung der Beauftragte der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und 
Antisemitismusfragen in Rheinland-Pfalz sowie der Landesverband der jüdischen 
Gemeinden eingebunden war und der sich an den Leitfaden der Bayrischen 
Generalstaatsanwälte anlehnt, ist es, Indikatoren für eine antisemitische Tatmotivation 
darzustellen. Die beschriebenen Kriterien erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Andererseits bedeutet das Vorliegen der erläuterten Anhaltspunkte 
nicht zwangsläufig, dass einer Tat eine antijüdische Motivation zugrunde lag. 
 
Antisemitische Delikte sind Straftaten, die auf Vorurteilen gegenüber Juden beruhen. 
Das bedeutet, dass der Täter das Ziel seines Angriffs ausgewählt hat, weil es jüdisch 
ist oder mit Juden in Zusammenhang steht. Dabei kann das Ziel eine Person oder eine 
Sache sein, unabhängig davon, ob der angenommene Zusammenhang mit Juden 
zutrifft oder nicht. Ein Opfer muss also nicht zwingend jüdisch sein, um Ziel einer 
antisemitischen Straftat zu werden. 
 
 
2. Definition 
 
Die von der International Holocaust Remembrance Alliance (Internationale Allianz zum 
Holocaustgedenken - IHRA) empfohlene und am 20.09.2017 beschlossene 
Arbeitsdefinition von Antisemitismus der Bundesregierung lautet: 
 

„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass 
gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat 
gegen jüdische und nicht-jüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum, sowie 
gegen jüdische Gemeindeinstitutionen und religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus 
kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel 
solcher Angriffe sein.“ 

 
Diese Definition ist für die Arbeit der Staatsanwaltschaften zu Grunde zu legen. 
 
  



3. Indikatoren 
 
3. 1 Allgemeines 
 
Die nachfolgend dargestellten Indikatoren für eine antisemitische 
Voreingenommenheit sind Umstände, die nahelegen, dass ein Delikt mit 
Vorurteilsmotiv vorliegt. Sie bieten objektive Kriterien, mit deren Hilfe das mögliche 
Motiv bewertet werden kann. Ihr Zweck ist, die Beweisführung hinsichtlich 
strafschärfender Umstände i.S.v. § 46 Abs. 2 StGB vorzubereiten. Gleichzeitig können 
sie wie eine Checkliste verwendet werden, in welche Richtung die Ermittlungen gelenkt 
werden können und worauf bei der Befragung von Zeugen oder dem Screening von 
Daten auf Mobiltelefonen und anderen Speichermedien geachtet werden sollte. Die 
Einordnung einer Straftat als antisemitisch kann zudem Anlass bieten, eine 
Informationsübermittlungspflicht nach § 25 i.V.m. §§ 5 Nr. 1, 4 Abs. 2 LVerfSchG zu 
prüfen.  
 
Dennoch verbietet sich jede schematische Anwendung der Kriterien. So stellt nicht 
jede Hakenkreuzschmiererei eine antisemitische Tat dar. Das Hakenkreuz wurde auch 
schon im Kontext von Hassverbrechen verwendet, die auf anderen Vorurteilen 
basierten, sie sollte aber, wie die anderen Indikatoren auch, Anlass geben, einen 
antisemitischen Hintergrund zu beleuchten.  
 
 
3.2 Wahrnehmung von Opfern, Zeugen und sachkundigen Dritten 
 
Wenn Opfer, Zeugen oder sachkundige Dritte, wie etwa zivilgesellschaftliche 
Organisationen, eine Straftat als antisemitisch wahrnehmen, sollte das in den 
Ermittlungen berücksichtigt und geprüft werden, selbst wenn sich die Bewertung auf 
den ersten Blick nicht aufdrängen mag. 
 
 
3.3 Kommentare, Äußerungen, Gesten, Codes und Chiffren 
 
Regelmäßig bringen Täter von antisemitischen Delikten ihre Gesinnung vor, während 
oder nach dem Vorfall zum Ausdruck. Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass 
antisemitische Äußerungsdelikte nicht nur in rechtsextremistischen Kontexten 
auftreten können, sondern ebenso in den Phänomenbereichen des Linksextremismus 
und Islamismus. Auch in der antiamerikanischen oder globalisierungskritischen Szene 
gebräuchliche Codes oder Chiffren können Hinweis auf eine antisemitische Motivation 
sein. Das gilt entsprechend für Bezugnahmen auf angebliche jüdische 
Verschwörungen. Eine Auswahl gängiger Chiffren, Codes, Symbole usw. sind in den 
Anlagen dargestellt. Weitere praktisch sehr hilfreiche Hinweise und Muster finden sich 
in der Broschüre des BfV „Rechtsextremismus: Symbole, Zeichen und verbotene 
Organisationen“  
(https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen)  
 
und dem Merkblatt des Vereins für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher 
Bildung „Bausteine der Prävention von Rechtsextremismus und Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit in der beruflichen Bildung Nr.6“,  
(https://demokratieundvielfalt.de/publikationen/praevention-von-rechtsextremismus-
und-rechtspopulismus/).  

https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen
https://demokratieundvielfalt.de/publikationen/praevention-von-rechtsextremismus-und-rechtspopulismus/
https://demokratieundvielfalt.de/publikationen/praevention-von-rechtsextremismus-und-rechtspopulismus/


3.4 Die Umstände der Tat und die Tatobjekte  
 
Regelmäßig sind zentrale Beweismittel der meisten Hassdelikte die Worte und 
Symbole, derer sich der Täter bedient. Wer Hassdelikte begeht, will seinen Opfern, 
den Gruppen, zu denen diese gehören, und der Gesellschaft im Allgemeinen eine 
Botschaft übermitteln. Diese Botschaften, von herausgeschrienen Beleidigungen bis 
hin zu Schmierereien, sind wichtige Beweismittel für ein Vorurteilsmotiv. 
 
Die folgenden Fragen können dabei helfen herauszufinden, ob antisemitische 
Vorurteile einer Tat zugrunde lagen: 
 

 Zielte der Täter ausschließlich auf Juden ab? 
 

 Hat der Verdächtige direkt oder verbrämt (Beispiele siehe Anlagen) 
Äußerungen über Juden, Israel oder den Holocaust, die (vermeintliche) 
Mitgliedschaft des Opfers in der jüdischen Gemeinde oder die (vermeintliche) 
israelische Nationalität des Betroffenen gemacht?  

 
 Wurden Kritzeleien, Graffitis, Comiczeichnungen oder sonstige Bilder am Tatort 

gefunden, die Juden darstellen, diffamieren oder dämonisieren?  
 

 Wurden Nazi-Symbole am Tatort gefunden? 
 

 Handelt es sich bei dem Tatobjekt um einen Ort oder Gegenstand von religiöser 
oder kultureller Bedeutung (siehe Anlage)? 

 
 Wurde ein Juden beleidigender Gegenstand am Tatort gefunden (siehe 

Anlage)? 
 

 Wurde ein jüdisches Symbol am Tatort gefunden oder an die Wand gemalt? 
 
 
3.5 Der Kontext der Straftat 
 
Religiöse oder andere Unterschiede zwischen Täter und Opfer sind an sich noch keine 
Indikatoren für eine antisemitische Tat. Die folgenden Fragen können jedoch dabei 
helfen, den Kontext einer Straftat zu beleuchten und Hinweise für die Klärung der 
Frage zu gewinnen, ob ein antisemitisches Motiv in Frage kommt: 
 

 Unterstützt der Täter eine Gruppierung, die dafür bekannt ist, judenfeindlich zu 
sein? 

 
 Liegen Hinweise dafür vor, dass der Täter der Meinung war, der Konflikt 

zwischen Israel und den Palästinensern legitimiere Übergriffe auf Juden? 
 

 War das Opfer deutlich als Jude erkennbar, beispielsweise durch das Tragen 
einer Kippa, einer Kette mit Davidstern oder dem Trikot eines jüdischen Vereins 
bzw. eines Teams, das allgemein als jüdische Mannschaft angesehen wird? 

 
 Richtete sich die Straftat gegen eine Person, Organisation oder Einrichtung, die 

an exponierter Stelle für die Rechte von Juden eintritt? 



 
 Lässt sich das Opfer zum Zeitpunkt des Zwischenfalls in irgendeiner Form mit 

Aktivitäten oder einer Organisation in Zusammenhang bringen, die mit der 
jüdischen Gemeinschaft oder dem Staat Israel in Verbindung steht oder als 
solche wahrgenommen werden konnte? 

 
 Stand der Zwischenfall im Zusammenhang mit Israel und einer Eskalation des 

Nahost-Konflikts? 
 
 
3.6 Verbindungen zu extremistischen Gruppen 
 
Zwar werden nicht alle Straftaten mit antisemitischer Motivation von organisierten 
Gruppen begangen. Häufig ist aber feststellbar, dass deren Mitglieder oder ihnen 
nahestehende Personen solche verüben. Indikatoren für eine antisemitische 
Motivation können anhand folgender Fragestellungen gewonnen werden: 
 

 Wurden Gegenstände am Tatort gefunden, die nahelegen, dass es sich bei der 
Straftat um eine Tat von Neonazis, anderen extremistisch-nationalistischen 
Organisationen oder einer internationalen Terrororganisation handelt? 

 
 Gibt es Hinweise darauf, dass der Angreifer die Handlungen oder die Ziele einer 

terroristischen Organisation, die sich gegen Juden richtet, in irgendeiner Weise 
duldet oder unterstützt? 

 
 Hat der Täter mit seinem Vorgehen versucht, vorherige terroristische Attacken 

gegen die jüdische Gemeinschaft zu imitieren? 
 

 Hat der Täter in den sozialen Medien eine antisemitische Gruppierung 
unterstützt? 

 
 Gibt es Hinweise, dass eine solche Gruppierung im Umfeld der Tat aktiv ist 

(zum Beispiel durch antisemitische Plakate, Graffitis)? 
 

 Machte der Verdächtige Äußerungen, die den Holocaust leugnen oder 
relativieren? 

 
 Trug der Verdächtige Kleidung, Tätowierungen oder andere Zeichen, die ihn mit 

einer extremistischen Gruppe in Verbindung bringen? 
 

 Hat im zeitlichen Zusammenhang mit der Tat eine extremistische Organisation 
oder Neonazi-Gruppierung öffentlich die jüdische Gemeinschaft bedroht, zum 
Beispiel in den sozialen Netzwerken? 

 
  



3.7 Zeit und Ort der Tat 
 
Zeit und Ort einer Straftat können ebenfalls Indikatoren für eine antisemitische 
Motivation sein. Die Antworten auf folgende Fragen können helfen, entsprechende 
Anhaltspunkte zu ermitteln: 
 
Fand die Straftat statt, an 
 

 einem religiösen jüdischen Feiertag (siehe Anlage), 
 

 Holocaust-Gedenktagen (siehe Anlage), 
 

 einem Datum mit besonderer Bedeutung für Neonazis (siehe Anlage), 
 

 einem für die jüngere Geschichte Israels bedeutsamen Tag (siehe Anlage)? 
 

 Ereignete sich die Tat im zeitlichen Zusammenhang mit einer öffentlichen 
Debatte über Themen, die die jüdische Gemeinschaft betreffen (zum Beispiel 
Beschneidung oder Wiedergutmachung)? 

 
 Fand die Tat am Vorabend des Sabbats, also am Freitagabend, statt? 

 
 Befand sich das Opfer in der Nähe einer Synagoge, einer jüdischen Schule, 

eines jüdischen Friedhofs oder eines jüdischen Gemeindehauses, als die Tat 
begangen wurde? 

 
 Wurde das Opfer in der Nähe eines Ortes angegriffen, der mit jüdischem Leben 

in Verbindung gebracht werden kann, zum Beispiel in der Nähe eines jüdischen 
Museums, eines jüdischen Restaurants, einer israelischen Auslandsvertretung 
oder am Ort einer jüdischen Kulturveranstaltung? 

 
 
3.8 Muster und Häufigkeit vergangener antisemitischer Straftaten oder 
Zwischenfälle 
 
Hassdelikte sind regelmäßig Teil eines größeren Musters. Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer vorurteilsmotivierten Tat kann die Beantwortung folgender Fragen 
liefern: 
 

 Gab es bereits vorher antisemitische Zwischenfälle in derselben Gegend? 
 

 Gab es in letzter Zeit eine Zuspitzung von antisemitischen Zwischenfällen?  
 

 Konnte in der Gegend eine Entwicklung von niedrigschwelliger Belästigung und 
nicht strafrechtlich relevanten Handlungen hin zu Straftaten wie Vandalismus 
und physischen Übergriffen beobachtet werden? 

 
 
  



Im rechtsextremen Milieu benutzte Zahlencodes, Chiffren, 
Abkürzungen, Akronyme, Mythen, Sprache:  
 
 
Zahlencodes 
 
14 (words) Abkürzung für die aus 14 Worten bestehende Phrase: "We must secure 
the existence of our people and a future for white children" (Wir müssen die Existenz 
unseres Volkes und eine Zukunft für weiße Kinder sichern). Das Zitat stammt von 
David Lane, einem Mitglied der US-amerikanischen rechtsterroristischen Organisa-
tion „The Order“. Die Organisation hatte das Ziel, in Nordamerika einen Staat „christ-
licher Arier“ zu schaffen.  
 
18 steht für die Buchstabenkombination „A H“ – „Adolf Hitler“ häufig in Kombination 
zu finden, z. B. mit dem rechtsterroristischen verbotenen Netzwerk „Combat 18“ (C18 
= Kampfeinheit Adolf Hitler) 
 
19/8 steht für die Buchstaben S und H – „Sieg Heil“. 
 
28 steht für die Buchstabenkombination B und H – Abkürzung für die verbotene Or-
ganisation „Blood and Honour“  
 
84 wird als Grußformel verwendet und steht für die Buchstaben H D „Heil Deutsch-
land“ 
 
88 steht für die Buchstabenkombination H H – „Heil Hitler“  
 
168:1 steht für den im Jahr 1995 von Timothy Mc Veigh durchgeführten Bombenan-
schlag in Oklahoma City (USA), bei dem 168 Menschen den Tod fanden. Mc Veigh 
pflegte enge Kontakte zu rechtsextremen Organisationen. 2001 wurde er zum Tode 
verurteilt und hingerichtet. Der Zahlencode „168:1“ zeigt das „Erfolgsergebnis“ an 
 
444 dreimal das D und wird für die Parole „Deutschland den Deutschen“ verwendet 
 
1488 Kombination von „14 words“ und „88“; 
 
1919 steht für „SS“ 
 
6 Millionen Anspielung auf die - in der rechten Szene bestrittene - Zahl der im Holo-
caust getöteten Juden; z.B. um eine aus rechter Sicht übertriebene Teilnehmerzahl 
an einer Demonstration zu beschreiben 
 
2yt4u „Too white for you“ („Zu weiß für dich“); 
 
C18 Abkürzung für "Combat 18" (s.o.) 
 
 

  



Abkürzungen 
 
A.J.A.B. abgewandelte Form des Ausrufes ACAB (All Cops are Bastards) hier: All 
Jews are Bastards 
 
GNLS „Good night left side!“ („Gute Nacht, Linke!“); Aufruf zur Gewalt gegen Linke 
 
MDG „Mit Deutschen Gruß“ 
 
NSBM „National Socialist Black Metal“ [Nationalsozialistischer Black Metal], inner-
halb der Black-Metal-Musik. Analog gibt es im Hardcore die Strömung NSHC – „Nati-
onal Socialist Hate Core“, bezeichnet eine neonazistische Musikströmung 
 
RaHoWa Abkürzung für "Racial Holy War" ("Heiliger Rassenkrieg") bezeichnet eine 
durch die „World Church of the Creator“ geprägte Vorstellung eines Konfliktes zwi-
schen einer „weißen arischen Rasse“ gegen Juden und anderen Gruppen, die als 
„niedere Rassen“ klassifiziert werden. 
 
WAR/WAW Abkürzung für "White Aryan Resistance" oder "Weißer Arischer Wider-
stand" 
 
WP/WAP „White (Aryan) Power“ („Weiße Arische Macht“), internationales rassisti-
sches Netzwerk 
 
ZOG/ JOG „Zionist/ Jewish Occupied Government“ („Zionistisch/ Jüdisch kontrollierte 
Regierung“) Verweis auf antisemitische Verschwörungstheorien 
 
 

Mythen 
 
Chaibar: Ist eine Anspielung auf einen Feldzug Mohammeds vor 1400 Jahren auf 
eine von Juden bewohnte Oase auf der Arabischen Halbinsel. Die Ereignisse des 
Feldzugs werden in der Gegenwart oft als Slogan bei islamischen Veranstaltungen 
skandiert: „Chaibar, Chaibar, oh ihr Juden! Mohammeds Heer kommt bald wieder“. 
 
Gewisse Minderheit: Ist regelmäßig eine Umschreibung für Jüdinnen und Juden. 
 
Jew es ey: Von Rechtsextremen häufig benutzte Buchstabierung der USA 
 
Ostküste: Dient als Synonym für die an der US-amerikanischen Ostküste ansässi-
gen Banken und die Börsen an der Wall Street in New York, die angeblich von Juden 
dominiert bzw. kontrolliert werden. 
 
Protokolle der Weisen von Zion: Die Protokolle sind um 1900 entstanden. Angeb-
lich belegen sie den Plan einer jüdischen Weltverschwörung. Bei dem Text soll es 
sich um eine protokollierte Mitschrift eines Treffens der jüdischen Anführer ("Weisen 
von Zion") handeln. Es werden verschiedene Mittel und Wege dargelegt, um die Kon-
trolle über die Welt zu erlangen, darunter Kriege, (Welt-)Wirtschaftskrisen und die 
Kontrolle über die Medien oder Sozialismus, Kapitalismus, Demokratie und Tyrannei. 
Selbst der Antisemitismus wird als willkommenes Werkzeug erwähnt. Den Nazis 



dienten die Protokolle als Argumentationsgrundlage für ihren eliminatorischen Antise-
mitismus. Hitler nahm in "Mein Kampf" Bezug auf die Protokolle; in der Zeit der NS-
Herrschaft war der Text dann Pflichtlektüre an Schulen. Die Protokolle sind eine Fäl-
schung. Dass sie schon 1921 als solche entlarvt wurden, hat ihrer weltverschwöreri-
schen Popularität keinen Abbruch getan. 
 
Rothschild-Mythos: Angeblich soll ein Mitglied der Familie Rothschild 1815 den 
Ausgang der Schlacht von Waterloo vor allen anderen gewusst und in „dreister 
Weise“ zu Geld gemacht haben. 
 
Usrael: Anspielung auf angebliche geheimnisvolle Verbindungen zwischen den USA 
und Israel 
 
Wallstreet, Bilderberger usw.: Ab den 1950er Jahren entwickelten US-amerikani-
sche Rechtsextreme eine Weltverschwörungstheorie, die unter dem Schlagwort 
"New World Order" (NWO) bekannt wurde. Der NWO-Mythos benennt im Gegensatz 
zu den "Protokollen" jedoch nicht Juden als Weltverschwörer. Drahtzieher der Neuen 
Weltordnung sind nun "globale Eliten", "Wallstreet", "Hochfinanz", "globale Finanzeli-
ten", "Bilderberger" oder schlicht "Eliten". Gemeint sind aber, eingeweihte Rechtsext-
remisten wissen das, auch hier: die Juden. 
 
 

Soziolinguistische Besonderheiten, die auf eine rechtsextreme Ge-
sinnung hindeuten können: 
 
E-Post statt Email 
 
Gemüsekuchen statt Pizza 
 
Lochkrapfen statt Donut 
 
Mitteldeutschland statt neue Bundesländer 
 
Weltnetz statt Internet 
 
Und andere mehr… 
 
 
  



Daten mit besonderer Bedeutung für Nationalsozialisten, 
Rechtsextremisten und Antisemiten 
 
 
12. Januar   Geburtstag von Alfred Rosenberg und Hermann Göring 
 
30. Januar   Adolf Hitler wird Reichskanzler 
 
13. Februar   Bombardierung von Dresden 
 
20. April   Geburtstag von Adolf Hitler 
 
30. April   Todestag von Adolf Hitler 
 
6. Juni D-Day (wird von einigen Neonazi-Gruppierungen zum Anlass ge-

nommen, sich zum Nationalsozialismus zu bekennen) 
 
21. Juni  die Sommersonnenwende wird von vielen Neonazi- Gruppierun-

gen mit Sonnenwendfeuern gefeiert, in deren zeitlichem Zusam-
menhang Straftaten verübt werden könnten 

 
22. Juni  Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion im Zweiten 

Weltkrieg 
 
29. Juli   Hitler zum „Führer“ der NSDAP erklärt 
 
17. August   Todestag von Rudolf Hess 
 
15. Oktober   Todestag von Hermann Göring 
 
9. November Tag des Münchner „Hitler-Putsches“ von 1923 
 
 
 
al-Quds-Tag (al-Kuds-Tag) wurde am 7. August 1979 vom iranischen Revo-

lutionsführer Chomeini ausgerufen und auf den letzten Freitag 
(„Jumu'atul Wida“) des islamischen Fastenmonats Ramadan 
festgelegt. An ihm finden auch in Deutschland häufig von isla-
mischen Gruppen initiierte antisemitisch geprägte Veranstaltun-
gen statt, bei denen regelmäßig israelische Flaggen verbrannt 
werden (https://www.tagesspiegel.de/berlin/al-quds-marsch-in-
berlin-abgesagt-eine-der-widerlichsten-antisemitischen-veran-
staltungen-bleibt-uns-erspart/25793056.html) 

 
  

https://www.tagesspiegel.de/berlin/al-quds-marsch-in-berlin-abgesagt-eine-der-widerlichsten-antisemitischen-veranstaltungen-bleibt-uns-erspart/25793056.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/al-quds-marsch-in-berlin-abgesagt-eine-der-widerlichsten-antisemitischen-veranstaltungen-bleibt-uns-erspart/25793056.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/al-quds-marsch-in-berlin-abgesagt-eine-der-widerlichsten-antisemitischen-veranstaltungen-bleibt-uns-erspart/25793056.html


Jüdische Feiertage und Gedenktage 

 

 
Die Bedeutung der Feiertage finden Sie unter:  
 
https://www.zentralratderjuden.de/judentum/feiertage/ 
 
 
 

2021 
 
Rosch haSchana   06. – 08. September 
 
Jom Kippur    15. - 16. September 
 
Sukkot    21. – 27. September 
 
Simchat Tora   27. - 29. September 
 
Chanukka    28. November – 06. Dezember 
 
Tu biSchevat    28. Januar 
 
Purim     25. - 26. Februar 
 
Pessach    26. März - 04. April 
 
Schawuot    16. - 18. Mai 
 
Tischa beAw    17. - 18. Juli 
 
 
Neuzeitliche Gedenktage  
 
Jom haScho’a   08. – 09. April 
 
Jom Hasikaron/Ha’azma’ut 14 - 15. April 
 
Jom Jeruschalajim   09. – 10. Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zentralratderjuden.de/judentum/feiertage/


2022 
 
 
Rosch haSchana   26. – 27. September 
 
Jom Kippur    05. Oktober 
 
Sukkot    10. – 16. Oktober 
 
Simchat Tora   18. Oktober 
 
Chanukka    19. – 26. Dezember 
 
Tu biSchevat    17. Januar 
 
Purim     17. März 
 
Pessach    16. – 23. April 
 
Schawuot    05. – 06. Juni 
 
Tischa beAw    07. August 
 
 
Neuzeitliche Gedenktage: 
 
Jom haScho’a   27. - 28. April 
 
Jom Hazikaron/Ha’azma’ut 04. – 06. Mai 
 
Jom Jeruschalajim   28- 29. Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2023 
 
 
Rosch haSchana   16. 17.September 
 
Jom Kippur    25 September 
 
Sukkot    02. – 06. Oktober 
 
Simchat Tora   08.Oktober 
 
Chanukka    08. – 15.Dezember 
 
Tu biSchevat    05. -06. Februar 
 
Purim     06. – 07. März 
 
Pessach    05. – 12. April 
 
Schawuot    25. – 27. Mai 
 
Tischa beAw    26. – 27. Juli 
 
 
Neuzeitliche Gedenktage: 
 
Jom haScho’a   08. – 09. April 
 
Jom Hasikaron/Ha’azma’ut 24. – 26. April 
 
Jom Jeruschalajim   18. – 19. Mai 
 
 
  



Symbole des Judentums 
 
Die Bedeutung der Symbole finden Sie unter: 

 
https://www.zentralratderjuden.de/judentum/symbole/ 
 
Davidstern 
 
Menora 
 
Mesusa 
 
Tfillin 
 
Tallit und Zizit 
 
Kippa 
 
Chamsa 
 
Chai 
 
 
 

Beleidigende Gegenstände 
 
Als beleidigend werden insbesondere tierische Produkte empfunden, die nicht ver-
zehrt werden dürfen (nicht koscher sind). Hierzu zählen insbesondere 
 
Blut, Schweinefleisch, Raubtiere usw. 
 
 

Tatobjekte mit symbolischer Bedeutung 
 
Israelische Flagge oder Wappen 
 
Gedenkstätten, Mahnmale, ehemalige Synagogen 
 
Stolpersteine 
 
 

Holocaustgedenktage 
 
27. Januar Tag der Befreiung des KZ Ausschwitz-Birkenau 
 
19. April (1943) Im Warschauer Ghetto beginnt der Aufstand der gefangenen Juden 
gegen ihre Deportationen in Vernichtungslager durch die deutschen Besatzer in Po-
len 
 

https://www.zentralratderjuden.de/judentum/symbole/


9. November (1938) Reichspogromnacht (zynisch auch (Reichs-)Kristallnacht). In 
der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es flächendeckend zu vom natio-
nalsozialistischen Regime organisierten und gelenkten Gewaltmaßtaten gegen Ju-
den in Deutschland und Österreich.  
 
Volkstrauertag Wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag be-
gangen und erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Natio-
nen. 
 


